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Rechtssatz

Dem Lenker eines Fahrzeuges obliegen im Sinne des§ 9 Abs 2 StVO mehrere Pflichten. Er hat die Umgebung sorgfaltig
zu beobachten, die richtige Anndherungsgeschwindigkeit zu wahlen und die Pflicht anzuhalten. Die
Fahrgeschwindigkeit ist starker als Ublich herabzusetzen und die Beobachtung mit besonderer Sorgfalt unter
jederzeitiger Bremsbereitschaft durchzufihren. Die Anndherungsgeschwindigkeit wird vor allem unter dem
Gesichtspunkt der sorgfaltigen Beobachtung des Umfeldes und der allenfalls bestehenden Pflicht zum Anhalten
bestimmt. Der Unrechtsgehalt der vom Berufungswerber Ubertretenen Rechtsvorschrift ist nicht gering. Durch diesen
Verstol3 wird den Bestrebungen des Gesetzgebers zur Erhéhung der Verkehrssicherheit zuwidergehandelt. Gerade bei
FuBgangern ist die Erwartungshaltung im Hinblick auf die Schutzwirkung der Querungshilfe des Schutzweges sehr
hoch und verletzt ein verkehrswidriges Verhalten eines Fahrzeuglenkers nach 8 9 Abs 2 StVO diese besonders.

Schlagworte
FuBganger, Lenker, Lenkerpflichten, Schutzweg, Schutzweglberquerung, Fahrgeschwindigkeit, Bremsbereitschaft,
Anndherung, Annaherungsgeschwindigkeit, Verkehrssicherheit

Quelle: Unabhéngige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/9
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 2001/08/23 KUVS-1266/2/2000
	JUSLINE Entscheidung


